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ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VEREINBARUNG MIT DER 
GEMEINDE NATTHEIM 

ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER AUFGABEN EINES 
GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES 

 
vom 29. Juni 1974 

 
mit Änderung vom 23. September 1977 

 
 
 
 

Die Stadt Heidenheim an der Brenz, 
vertreten durch Oberbürgermeister Hornung, 

 
und 

 
die Gemeinde Nattheim, 

vertreten durch Bürgermeister Henle, 
 
 

schließen zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft aufgrund der 
§§  72a  -  c der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 21 des 
Zweckverbandsgesetzes folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Erfüllung der Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsver-
bandes (vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft): 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
(1) Die Stadt Heidenheim an der Brenz (erfüllende Gemeinde) er-

füllt für die Gemeinde Nattheim die Aufgaben eines Gemeinde-
verwaltungsverbandes (vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft). 

 
(2) Die erfüllende Gemeinde berät die Gemeinde Nattheim bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
 
(3) Die erfüllende Gemeinde erledigt für die Gemeinde Nattheim in 

deren Namen die folgenden Angelegenheiten und Geschäfte 
der Gemeindeverwaltung nach den Beschlüssen und Anord-
nungen der Gemeindeorgane: 
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 Erledigungsaufgaben: 
 

a) Die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen 
Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenord-
nungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städ-
tebauförderungsgesetz. 

 
b) Die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den 

Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus. 
 
c) Die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter 

Ordnung. 
 

(4) Die erfüllende Gemeinde erfüllt anstelle der Gemeinde Nattheim 
in eigener Zuständigkeit folgende 

 
 Erfüllungsaufgaben: 
 
 Die vorbereitende Bauleitplanung. 
 
(5) Die erfüllende Gemeinde nimmt ferner die der vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft sonst noch durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr. 

 
(6) Bezüglich der Übertragung weiterer Erledigungs- und Erfül-

lungsaufgaben, insbesondere der Aufgaben der unteren Verwal-
tungsbehörde, sind binnen einer Frist von zwei Jahren weitere 
Gespräche zu führen mit dem Ziel, die Aufgaben der unteren 
Verwaltungsbehörde, soweit gesetzlich zulässig - ausgenom-
men das Passwesen - auf die Stadt zu übertragen. 

 
§ 2 

Gemeinsamer Ausschuss 
 

(1) Zur Vorberatung der Verhandlungen des Gemeinderats der er-
füllenden Gemeinde und seiner beschließenden Ausschüsse 
über die Wahrnehmung der Erfüllungsaufgaben nach § 1 Abs. 4 
wird ein gemeinsamer Ausschuss gebildet. 
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(2) Der gemeinsame Ausschuss besteht aus dem Oberbürgermeis-

ter der Stadt Heidenheim und dem Bürgermeister der Gemeinde 
Nattheim sowie 15 weiteren Vertretern, von denen 9 auf die 
Stadt Heidenheim und 6 auf die Gemeinde Nattheim entfallen. 
Die weiteren Vertreter einer jeden Gemeinde werden nach jeder 
regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte von dem neu gebildeten 
Gemeinderat aus seiner Mitte gewählt. Scheidet ein weiterer 
Vertreter vorzeitig aus dem Gemeinderat oder dem gemeinsa-
men Ausschuss aus, wird für den Rest der Amtszeit ein neuer 
weiterer Vertreter gewählt. 

 
(3) Für jeden weiteren Vertreter nach Abs. 2 ist ein Stellvertreter zu 

bestellen, der diesen im Verhinderungsfall vertritt. 
 
(4) Der Vorsitzende des gemeinsamen Ausschusses und sein 

Stellvertreter werden in der ersten Sitzung des gemeinsamen 
Ausschusses nach jeder regelmäßigen Wahl der weiteren Ver-
treter nach Abs. 2 Satz 2 gewählt. Scheiden sie vorzeitig aus 
dem gemeinsamen Ausschuss aus, findet für den Rest ihrer 
Amtszeit eine Neuwahl statt. 

 
§ 3 

Geschäftsgang des gemeinsamen Ausschusses 
 

(1) Auf den gemeinsamen Ausschuss finden die Bestimmungen der 
Gemeindeordnung über den Geschäftsgang der beratenden 
Ausschüsse des Gemeinderats (§ 41 Abs. 3 GO) entsprechen-
de Anwendung, soweit sich aus dieser, auf dem Zweckver-
bandsgesetz oder dieser Vereinbarung nichts anderes ergibt. 

 
(2) Der gemeinsame Ausschuss ist einzuberufen, wenn es die Ge-

schäftslage erfordert. 
 
(3) Der gemeinsame Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens die Hälfte aller Mitglieder anwesend ist und beide an der 
Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden vertreten sind 
sowie die Sitzung ordnungsgemäß geleitet wird. Ist der gemein-
same Ausschuss wegen Befangenheit von Mitgliedern be-
schlussunfähig, entscheidet der Gemeinderat der erfüllenden 
Gemeinde ohne Vorberatung nach Anhörung der Gemeinde 
Nattheim. 
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(4) Die Niederschrift über die Verhandlungen des gemeinsamen 

Ausschusses ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu un-
terzeichnen. Sie ist den Mitgliedern des gemeinsamen Aus-
schusses innerhalb von zwei Monaten zur Kenntnis zu bringen. 

 
§ 4 

Weitere Mitwirkungsrechte 
 
(1) Beschlüsse des Gemeinderats der erfüllenden Gemeinde oder 

seiner beschließenden Ausschüsse über die Wahrnehmung von 
Erfüllungsaufgaben nach § 1 Abs. 4 sind der Gemeinde 
Nattheim mitzuteilen. Sie dürfen in den Fällen des Abs. 2 erst 
vollzogen werden, wenn gegen sie binnen zwei Wochen nach 
der Mitteilung kein Einspruch eingelegt worden ist. 

 
(2) In Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit oder erheblicher 

wirtschaftlicher Bedeutung kann die Gemeinde Nattheim gegen 
Beschlüsse nach Abs. 1 binnen zwei Wochen nach deren Mittei-
lungen Einspruch einlegen. Derselbe hat aufschiebende Wir-
kung. Auf einen Einspruch hat der Gemeinderat der erfüllenden 
Gemeinde erneut zu beschließen. Der Einspruch ist zurückzu-
weisen, wenn der gemeinsame Ausschuss dem neuen Be-
schluss mit der Mehrheit seiner Mitglieder zustimmt. 

 
§ 5 

Finanzierung 
 

Die Gemeinde Nattheim erstattet der Stadt Heidenheim den ander-
weitig nicht gedeckten Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach § 1 nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand. 
 

§ 6 
Kündigung 

 
(1) Die Vereinbarung kann von jeder beteiligten Gemeinde auf 

den Ablauf eines Kalenderjahres mit einjähriger Frist schrift-
lich gekündigt werden. 

 
(2) Ergeben sich aus einer Kündigung erhebliche Belastungsver-

schiebungen unter den beteiligten Gemeinden, so ist eine die 
Vor- und Nachteile in gerechter Weise ausgleichende Abfin-
dung zu zahlen. 
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§ 7 
Schlussbestimmungen 

 
Bis zur ersten Wahl des Vorsitzenden des gemeinsamen Ausschus-
ses nimmt dessen Aufgaben der Oberbürgermeister der Stadt Hei-
denheim wahr. 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 1975 in Kraft, frühestens je-
doch am Tage nach der letzten öffentlichen Bekanntmachung der 
Genehmigung der Vereinbarung und dieser Vereinbarung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Vereinbarung vom 29. Juni 1974 wurde vom Regierungspräsidi-
um Stuttgart mit Erlass vom 01.07.1974 Nr. 12-85 VVG, Heiden-
heim/1, genehmigt und am 17. Juli 1974 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Änderung vom 23. September 1977 wurde am 05.10.1977 öf-
fentlich bekannt gemacht und am 21. Dezember 1977 dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart angezeigt. 
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